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137. Mitgliederversammlung  

21. bis 23. November 2025 

 

Beschluss 1/2025 

Stark gegen Rechtsextremismus: 

Widerstandsfähige Strukturen 
 

Unvereinbarkeit 

Der Vorstand der aej erarbeitet einen Beschlussvorschlag zur aej-MV 2026 für einen 

Unvereinbarkeitsbeschluss in der Satzung gegen alles, was sich gegen die freiheitlich-

demokratische Grundordnung nach dem Grundgesetz und die christlichen Werte richtet. 

Christliche Werte orientieren sich am Gebot der Nächstenliebe, der Achtung der gleichen 

Würde aller Menschen, dem Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 

Schöpfung, für Teilhabe, Solidarität mit Benachteiligten und dem aktiven Schutz 

menschlicher Vielfalt[1]. 

 

Christliche Werte schließen grundsätzlich jede Form von Diskriminierung oder 

Herabwürdigung anderer Menschen aus. Christliche Werte verpflichten, aktiv 

Verantwortung zu übernehmen und entschieden gegen jede Form von Diskriminierung 

oder Herabwürdigung einzutreten. 

 

Dieser Beschluss soll auch für Mitarbeiter*innen der aej und für die in Gremien 

entsandten Personen gelten. Hierzu sollen konkrete Konsequenzen benannt werden. Die 

aej bittet ihre Mitglieder, vergleichbare Regelungen zu schaffen und in ihren eigenen 

Strukturen deutlich die Sprachfähigkeit und Profilschärfe gegenüber 

rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Äußerungen und Positionen zu fördern 

und auszubauen. 
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Zur Mitgliederversammlung 2026 berichten die Mitglieder über den aktuellen Stand 

ihrer Diskussionen. 

 

Selbstverpflichtung 

Der Vorstand der aej erarbeitet eine Beschlussvorlage für eine Selbstverpflichtung bis 

zur aej-MV 2026. In dieser stimmen die betreffenden Personen der freiheitlich-

demokratischen Grundordnung nach dem Grundgesetz und den christlichen Werten zu. 

 

Diese ist für die Gremien und Delegationen der aej umzusetzen. Die aej bittet ihre 

Mitglieder, die Menschen, die sich in Gremien der Evangelischen Jugend delegieren oder 

wählen lassen wollen, eine vergleichbare Selbstverpflichtung unterschreiben zu lassen. 

 

Auch hierzu legen die Mitglieder zur Mitgliederversammlung 2026 einen Bericht zum 

aktuellen Stand der Umsetzung vor. 

 

[1] siehe auch Inklusionsbegriff aej 09.2022 
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